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274 Hegels Aufsätze im kritischen Journal.

lung über „Glauben und Wissen" und jetzt in dem Aussatze „Ueber
die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts"?

Es ist zunächst die Entgegensetzung der Vernunft gegen die Er¬
fahrung, es ist die Apriorität der praktischen Vernunfterkenntniß, welche

die Standpunkte jener beiden Philosophen charakterisirt; und darin,
daß der Pstichtbegriff eines ist mit dem Wesen des denkenden und
wollenden Subjects, besteht „die große Seite der kantischen und fichteschen

Philosophie". Von dieser Seite betrachtet, zeigt diese Philosophie ihre
Uebereinstimmung mit der Jdentitätslehre: beide bejahen die Identität
der Vernunft- und der Sittengesetze, die Identität der Subjectivität
und der sittlichen Objectivität, aber nicht ebenso wird von beiden die

Identität der Subjectivität und der natürlichen oder sinnlichen
Objectivität bejaht; vielmehr herrscht in der kantisch-fichteschen Philo¬
sophie der volle Gegensatz zwischen dem Wesen des Rechts und der
Pflicht auf der einen Seite und dem Wesen der vielen, einzelnen, sinn¬

lichen Subjecte auf der anderen, zwischen der Vernunft und der Sinn¬
lichkeit, die sich zu einander verhalten, wie die reine Einheit zur Viel¬
heit. „Der empirische und populäre Ausdruck, wodurch diese Vorstellung,
welche die sittliche Natur bloß von der Seite ihrer relativen Identität
auffaßt, sich so sehr empfohlen hat, ist, daß das Reelle unter dem

Namen von Sinnlichkeit, Neigungen, unterem Begehrungsvermögen u. s. f.
(Moment der Vielheit des Verhältnisses) mit der Vernunft (Moment
der reinen Einheit des Verhältnisses) nicht übereinstimme (Moment
der Entgegensetzung der Einheit und Vielheit); und daß die Vernunft
darin bestehe, aus eigener absoluter Selbstthätigkeit und Autonomie
zu wollen und jene Sinnlichkeit einzuschränken und zu beherrschen

(Moment der Bestimmtheit dieses Verhältnisses, daß in ihr die Ein¬
heit oder die Negation der Vielheit das Erste ist)." 2

2. Die Unsittlichkeit der kantischen Sittenlehre.

Das Kriterium des Sittengesetzes besteht nach Kant nicht im
Inhalt, sondern in der Form des Willens, nicht in dem was, sondern
wie gewollt wird, in der gewollten Allgemeingültigkeit der Maxime,
d. h. in der Absicht oder in der Gesinnung, welche mit dem Gesetz

übereinstimmt. Ein solches Sittengesetz ist leer, es sagt nicht, was
unter allen Umständen zu wollen und zu thun ist, sondern was nicht;

i Hegels Werke. I. S. 360. - 2 Ebendas. S. 348.
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